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Einführung

„Prärogative, die – Substantiv, feminin.
Bedeutung: Vorrecht, früher besonders des Herrschers bei der
Auflösung des Parlaments, dem Erlass von Gesetzen u. Ä.
Herkunft: lat. praerogativa = Vorrang, Vorrecht, Femininum von:
praerogativus = von anderen zuerst um seine Meinung gefragt.“1

Inwieweit den Tarifparteien in ihren Tarifverträgen die „Herrschaft“ über
Art. 3 Abs. 1 GG zusteht, ist seit langem umstritten. Wie frei können die
Sozialpartner in tariflichen Normen differenzieren? Schließlich üben sie
ihr Grundrecht der Koalitionsfreiheit aus, wenn sie Tarifverträge schlie-
ßen. Andererseits treffen sie normative Regelungen für Grundrechtsträger,
die Arbeitnehmer. Das Bundesarbeitsgericht befeuerte die Diskussion über
das Verhältnis von Tarifautonomie und Arbeitnehmergrundrechten in den
letzten Jahren durch mehrere Urteile, die allgemeine Gleichheitsfragen be-
trafen.2 Es erklärte Tarifnormen für unwirksam oder legte sie extensiv und
entgegen der bisherigen Rechtsprechung aus. Eine kontroverse Diskussion
folgte, in der sich das Bundesarbeitsgericht erheblicher Kritik ausgesetzt
sieht.3
Die Geister scheiden sich schon daran, ob die Tarifparteien generell an den
allgemeinen Gleichheitssatz gebunden sein sollen. Des Weiteren gehen die
Meinungen auseinander, wann die Sozialpartner den ihnen zustehenden
Spielraum überschreiten, wenn sie in Tarifverträgen zwischen Arbeitneh-
mergruppen differenzieren. Dreh- und Angelpunkt der Diskussion ist die
Frage, wie intensiv die Gerichte Tarifverträge kontrollieren dürfen, um
sowohl Art. 9 Abs. 3 GG als auch Art. 3 Abs. 1 GG ausreichend Rechnung
zu tragen.
Es fällt auf, dass es an klaren und nachvollziehbaren Kriterien fehlt, wie
das Spannungsverhältnis aufzulösen ist. Das Ziel dieser Arbeit ist daher,

1 Https://www.duden.de/rechtschreibung/Praerogative (zuletzt aufgerufen am
16.9.2021).

2 Siehe Kapitel 5; siehe auch BAG 23.3.2017 – 6 AZR 161/16, NZA-RR 2018, 45;
BAG 31.3.2018 – 10 AZR 34/17, NZA 2019, 622; BAG 19.12.2018 – 10 AZR
231/18, NZA 2019, 790; BAG 9.12.2020 – 10 AZR 334/20.

3 Siehe Kapitel 5.
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einen Leitfaden für die (gerichtliche) Gleichheitsprüfung aufzuzeigen und
so die Einschätzungsprärogative der Tarifparteien bezüglich des allgemei-
nen Gleichheitssatzes möglichst genau zu bestimmen. Die Untersuchung
betrachtet nicht die Rechtsfolgen, wenn die Rechtsprechung einen Verstoß
gegen den Gleichheitssatz festgestellt hat.4 Sie setzt auf der Tatbestandsebe-
ne an und zeigt auf, wie eine Prüfung die Grenzen bis zu einem Verstoß
gegen Art. 3 Abs. 1 GG auslotet und dabei das Grundrecht der Koalitions-
freiheit der Tarifparteien beachtet.
Dafür bedarf es zunächst einer Auseinandersetzung mit der Grundrechts-
bindung der Tarifparteien allgemein und insbesondere im Hinblick auf
den allgemeinen Gleichheitssatz. Seine mittelbare Drittwirkung ist proble-
matischer als die von Freiheitsrechten. Art. 3 Abs. 1 GG liegt als Gleich-
heitsrecht eine andere Prüfungssystematik zugrunde, die nicht darauf be-
ruht, den Schutzbereich zu bestimmen. Dementsprechend können die
grundrechtlichen Schutzpflichten dessen mittelbare Drittwirkung nicht
ohne Weiteres erklären. Das Bundesverfassungsgericht hat sich zur mittel-
baren Drittwirkung des allgemeinen Gleichheitssatzes erstmals im Jahr
2018 im sogenannten Stadionverbotsbeschluss5 geäußert. Mögliche Aus-
wirkungen der Entscheidung auf die Grundrechtsbindung der Tarifpartei-
en gilt es zu beleuchten.
Zudem befasst sich diese Arbeit mit dem aktuellen Meinungsstand zur
Einschätzungsprärogative der Tarifparteien und gibt einen Überblick über
die Rechtsprechung und das Schrifttum. Um zu einem Prüfungsleitfaden
zu gelangen, werden anschließend zwei aktuelle Entscheidungen des Bun-
desarbeitsgerichts zu Gleichheitsfragen in Tarifverträgen auf ihre Probleme
analysiert.6 Die gefundenen Problempunkte bilden die Grundlage für ein
Prüfungsschema, das tarifliche Normen auf ihre Vereinbarkeit mit dem
allgemeinen Gleichheitssatz überprüft und dabei die Tarifautonomie be-
rücksichtigt.
Zum Abschluss beleuchtet diese Arbeit den europarechtlichen Hinter-
grund, da das Bundesarbeitsgericht im Jahr 2020 in zwei Verfahren, die
Tarifnormen und Gleichheitsfragen betreffen, den Europäischen Gerichts-
hof in einem Vorabentscheidungsverfahren ersucht hat.7

4 Hierzu ausführlich C. Hartmann, Gleichbehandlung und Tarifautonomie.
5 BVerfG 11.4.2018 – 1 BvR 3080/09, BVerfGE 148, 267.
6 BAG 31.3.2018 – 10 AZR 34/17, NZA 2019, 622; BAG 19.12.2018 – 10 AZR

231/18, NZA 2019, 790.
7 BAG 9.12.2020 – 10 AZR 332/20 (A), juris; BAG 11.11.2020 – 10 AZR 185/20 (A),

ZTR 2021, 23.
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Die Untersuchung ist auf den allgemeinen Gleichheitssatz aus Art. 3 Abs. 1
GG begrenzt, nimmt aber auch Bezug auf das Diskriminierungsverbot aus
§ 4 Abs. 1 TzBfG. § 4 Abs. 1 TzBfG setzt § 4 Nr. 1 der Rahmenvereinbarung
über Teilzeitarbeit im Anhang der Richtlinie 97/81/EG8 um und regelt die
Teilzeitbeschäftigung.9 Gem. § 4 Abs. 1 S. 1 TzBfG darf ein teilzeitbeschäf-
tigter Arbeitnehmer wegen der Teilzeitarbeit nicht schlechter behandelt
werden als ein vergleichbarer vollzeitbeschäftigter Arbeitnehmer, es sei
denn, dass sachliche Gründe eine unterschiedliche Behandlung rechtferti-
gen. § 4 Abs. 1 S. 2 TzBfG enthält eine spezielle Regelung zum Entgelt,
den sogenannten pro-rata-temporis-Grundsatz.10 Der Teilzeitkraft sind alle
geldwerten Leistungen in dem Umfang zu gewähren, der dem Anteil ihrer
Arbeitszeit an der Arbeitszeit einer Vollzeitkraft entspricht.
Diskriminierungen sind speziell geregelte Fälle von Ungleichbehandlun-
gen. Allen Diskriminierungsverboten liegt der allgemeine Gleichheits-
grundsatz zugrunde, der auch ein Grundprinzip des europäischen Ge-
meinschaftsrechts ist.11 Unter den allgemeinen Gleichheitssatz können auf-
grund seiner offenen Formulierung alle Arten von Ungleichbehandlungen
fallen. Demgegenüber ist eine Diskriminierung nur gegeben, wenn eine
Ungleichbehandlung auf einer rechtlich geschützten Diskriminierungska-
tegorie beruht.12 Im Fall des § 4 Abs. 1 TzBfG ist diese Diskriminierungska-
tegorie die Teilzeitarbeit, wie die Formulierung in § 4 Abs. 1 S. 1 TzBfG
„wegen der Teilzeitarbeit“ zeigt. Instruktiv ist das Allgemeine Gleichbe-
handlungsgesetz (AGG), das in § 1 AGG mehrere Diskriminierungsmerk-
male festlegt, beispielsweise Rasse, ethnische Herkunft oder Geschlecht.
Obwohl § 4 Abs. 1 TzBfG ein Diskriminierungsverbot enthält, steht er
Art. 3 Abs. 1 GG näher als den speziellen Diskriminierungsverboten, wie
sie sich in Art. 3 Abs. 3 GG und im AGG finden. Denn die Diskriminie-
rungskategorien in § 1 AGG und in Art. 3 Abs. 3 GG behandeln höchstper-
sönliche Merkmale, die meist eng mit der persönlichen Identität eines
Menschen verbunden sind. Rasse, ethnische Herkunft, Geschlecht, Behin-
derung, Alter, sexuelle Identität usw. sind im Regelfall Teil dessen, was ein
Mensch als für seine Persönlichkeit mitprägend beschreiben würde.

8 RL 97/81/EG vom 15.12.1997.
9 Meinel/Heyn/Herms/Herms, § 4 TzBfG Rn. 1.

10 Meinel/Heyn/Herms/Herms, § 4 TzBfG Rn. 42; ArbR-Hdb/Linck, § 43 Rn. 35.
11 EuGH 5.10.1994 – Rs. Bananenmarktordnung C-280/93, NJW 1995, 945 (947).
12 Antidiskriminierungsstelle des Bundes, Handbuch "Rechtlicher Diskriminierungs-

schutz", S. 33.
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Bei der durch § 4 Abs. 1 TzBfG geschützten Diskriminierungskategorie
handelt es sich demgegenüber um kein höchstpersönliches Merkmal in
diesem Sinn. Denn darüber, ob er Teilzeit- oder Vollzeit arbeitet, defi-
niert ein Mensch regelmäßig nicht seine Persönlichkeit. Der Wechsel von
Vollzeit- zu Teilzeittätigkeiten unterliegt darüber hinaus einer freien und
vergleichsweise einfachen Wahl des Arbeitnehmers. Ihre Auswirkungen
im privaten und sozialen Gefüge sind für gewöhnlich weniger gravierend
als bei einem Wechsel der Religion oder des Geschlechts. Die ethnische
Herkunft, eine Behinderung oder das Alter unterliegen schon keiner Wahl
des Einzelnen. Deshalb fasst diese Arbeit das Diskriminierungsverbot des
§ 4 Abs. 1TzBfG thematisch unter den allgemeinen Gleichheitssatz und
behandelt beide gemeinsam.
Der Prüfungsaufbau von europäischen Gleichheitsbestimmungen ent-
spricht dem deutschen Aufbau der Gleichheitsprüfung.13 Nach dem allge-
meinen europäischen Gleichheitsgrundsatz dürfen vergleichbare Sachver-
halte nur unterschiedlich behandelt werden, wenn die Differenzierung
objektiv gerechtfertigt ist.14 Hieraus ergibt sich ein zweistufiges Prüfungs-
schema wie bei Art. 3 Abs. 1 GG.15. Die Besonderheiten, die § 4 Abs. 1
TzBfG mit sich bringt, beispielsweise die Vorschrift des § 22 TzBfG, greift
diese Untersuchung dort auf, wo sie relevant sind. Ansonsten behandelt sie
beide Vorschriften aus den genannten Gründen gemeinsam.

13 Krämer, Die Richtigkeitsgewähr des Tarifvertrags, S. 176.
14 EuGH 5.10.1994 – Rs. Bananenmarktordnung C-280/93, NJW 1995, 945 (947).
15 Siehe Kapitel 1 A.
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Grundlagen

Allgemeiner Gleichheitssatz

Das Spannungsverhältnis, das sich den Gerichten stellt, besteht zwischen
dem allgemeinen Gleichheitssatz und der Koalitionsfreiheit. Ein Überblick
über diese beiden Grundrechte und allgemein über die Bindungswirkung
der Grundrechte dient dem Einstieg in das Thema.
Der allgemeine Gleichheitssatz in Art. 3 Abs. 1 GG regelt schlicht, dass
alle Menschen vor dem Gesetz gleich sind. Daraus folgert das Bundesver-
fassungsgericht das Gebot, Gleiches gleich und Ungleiches verschieden
zu behandeln.16 Anders als Freiheitsrechte unterliegen Gleichheitsrechte
einer zweistufigen Prüfung.17 Auf der ersten Stufe ist zu prüfen, ob eine
Ungleichbehandlung vorliegt. Die zweite Stufe fragt danach, ob die Un-
gleichbehandlung auf tragfähigen Rechtfertigungsgründen beruht. Ist das
der Fall, liegt kein Verstoß gegen Art. 3 Abs. 1 GG vor.
Den Maßstab der Rechtfertigungsprüfung entwickelte das Bundesverfas-
sungsgericht über Jahre hinweg immer weiter fort. Ursprünglich ließ
das Gericht eine großzügige Kontrolle ausreichen und beanstandete nur
willkürliche Ungleichbehandlungen. Willkür sei gegeben, wenn „sich ein
vernünftiger, aus der Natur der Sache ergebender oder sonstwie sachlich
einleuchtender Grund für die gesetzliche Differenzierung oder Gleichbe-
handlung nicht finden läßt.“18 In den 1980er Jahren spezifizierte das Bun-
desverfassungsgericht die Willkürkontrolle. Hervor ging die sogenannte
Neue Formel19. Der allgemeine Gleichheitssatz sei verletzt, „wenn eine
Gruppe von Normadressaten im Vergleich zu anderen Normadressaten
anders behandelt wird, obwohl zwischen beiden Gruppen keine Unter-
schiede von solcher Art und solchem Gewicht bestehen, daß sie die unglei-

Kapitel 1:

A.

16 BVerfG 17.12.1953 – 1 BvR 147/52, BVerfGE 3, 58-162 (135); BVerfG 11.12.2019
– 1 BvR 3087/14, NZA 2020, 37 (38).

17 Als Beispiel der Prüfungsaufbau in BVerfG 21.6.2011 – 1 BvR 2035/07, BVerfGE
129, 49 (70).

18 BVerfG 23.10.1951 – 2 BvG 1/51, BVerfGE 1, 14 (52).
19 Vermutlich zuerst Zuck, MDR 1986, 723 (724); Sachs/Jasper, JuS 2016, 769
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che Behandlung rechtfertigen könnten.“20 Das Bundesverfassungsgericht
unterschied zwischen sachverhaltsbezogenen und personenbezogenen Un-
gleichbehandlungen. Erstere prüfte es weiterhin am Willkürverbot, letzte-
re unterwarf es einer strengeren Prüfung.21

Die zweigeteilte Rechtfertigungsprüfung ist mittlerweile einem stufenlo-
sen Maßstab gewichen, teilweise als „Je-desto-Formel“ bezeichnet.22 Der
allgemeine Gleichheitssatz ergebe je nach Regelungsgegenstand und Dif-
ferenzierungsmerkmal unterschiedliche Anforderungen an die Rechtferti-
gungsprüfung. Sie reichten vom Willkürverbot bis zu strengen Verhältnis-
mäßigkeitserfordernissen. Es handle sich um einen stufenlosen Grundsatz,
dessen Inhalt sich nach den betroffenen Bereichen bestimme.23

Im Bemühen, die Ergebnisse der Rechtfertigungsprüfung vorhersehbarer
zu machen24, hat das Bundesverfassungsgericht in seiner Rechtsprechung
Kriterien herausgebildet, die zu einer strengen Prüfung führen. Die Bin-
dung des Gesetzgebers an den Gleichheitssatz ist umso enger, je näher
personenbezogene Unterscheidungsmerkmale an Art. 3 Abs. 3 GG heran-
reichen. Sie ist zudem umso enger, je stärker sich die Ungleichbehandlung
auf die Ausübung von Freiheitsrechten auswirkt. Bei verhaltensbezogenen
Unterscheidungen ist die Bindung umso enger, je weniger die Betroffenen
in der Lage sind, durch ihr Verhalten die Verwirklichung der Merkmale
zu beeinflussen, nach denen unterschieden wird.25 Die gerichtliche Über-
prüfung korreliert mit der Weite des Spielraums, der dem Gesetzgeber
zusteht. Steht dem Gesetzgeber ein weiter Spielraum zu, kommt nur die
Willkürkontrolle in Betracht. Ist eines der drei Kriterien betroffen, prüft
das Gericht im Einzelfall, ob Gründe von ausreichendem Gewicht die
Differenzierung tragen.26

20 BVerfG 7.10.1980 – 1 BvL 50/79, BVerfGE 55, 72 (88).
21 BVerfG 7.10.1980 – 1 BvL 50/79, BVerfGE 55, 72 (89).
22 Schmidt-Bleibtreu/Hofmann/Henneke/H. Krieger, Art. 3 GG Rn. 22.
23 BVerfG 21.6.2011 – 1 BvR 2035/07, BVerfGE 129, 49 (68 f.).
24 So Richterin am Bundesverfassungsgericht Britz, NJW 2014, 346 (351).
25 BVerfG 26.1.1993 – 1 BvL 38/92, BVerfGE 88, 87 (96); BVerfG 21.6.2011 – 1 BvR

2035/07, BVerfGE 129, 49 (69); BVerfG 7.3.2017 – 1 BvR 1314/12, BVerfGE 145,
20 (87); ausführlich dazu Britz, NJW 2014, 346 (349 f.).

26 BVerfG 26.1.1993 – 1 BvL 38/92, BVerfGE 88, 87 (97).
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